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In NRW kann es übrigens vorkommen, dass die Beförderung nach A14 nicht "mitgenommen"
bzw. anerkannt wird. Das ist einer Kollegin von mir passiert, die von A14 auf A13 beim Wechsel
vom Kirchendienst in den Landesdienst zurückgestuft wurde. Das ist nämlich dummerweise
eine "Kann"-Regelung, d.h. es gibt keinen Rechtsanspruch auf Mitnahme der
Beförderungsstelle.
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